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Gesetzgebender Rath, zo. May.
Fortsetzung.

Die gleiche Commißion legt über die Sönderung der

Orlsgcmcindsgürer einen Gcfttzvorschlag vor der für;
Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Majorität der Poiijcycommißion trägt folgen»

des Decret an:
Der gefetzgebende Rath,

Auf die Botschaft des VoUz. Rathes vom 26. May
rgoi worinn derselbe Vdllmncht begehrt, diejenigen

Mumzipalbchördcn, welche sich dem öffentlichen Dienste

in'Absicht auf die Staatsabgaben entziehen von ihrem
Amte zu entlassen, und sie durch andere Bürger zu er-

setzen; und nach angehörtem Vertrag der Pojizeycom-
nußton;

In Erwägung, daß das Auflagengesetz vom 1?. Dec.

,800, die vollziehende Gewalt beauftragt, alle nöthigen

Maßregeln und Verfügungen zu dessen Vollziehung zu

treffen, der VoUz. Rath dann vermittelst seines Be-
fchlusscs vom 10. Horn. 1301 und einiger nachgehenden

Beschlüsse mehr, den Mumzipaütäten in Rücksicht dieses

Gesetzes gewisse Obliegenheiten auferlegt hat, welche zu

erfülle» einige Màjipalitàten sich bisaahin geweigert

haben;

In Erwägung aber, baß die Regierung von diesen

Beamten Gehorsam zu erwarten hat, und denselben bey

beharrlicher Weigerung ihr Zutrauen zu entziehen, ja
sogar sie zu straffen berechtigt ist;

verordnet:
Der vollziehenden Gewalt wird die Vollmacht ertheilt,

diejenigen Munizipalbehörten, die sich dem öffcntli.
then Dienste in Absicht auf die Staatsadgaben ent-

ziehen und auf eine nachmats an sie zu ergehende

Aufforderung in ihrer Weigerung beharren, von

ihrem Amte zu entlassen, und sie durch andere Bür
ger zu ersetzen.

Der Rath verwirft dieses Gutachten.
Folgende Botschaft wird verlesen und dem Begehren

desselben entsprochen:

B. Gesetzgeber! Der Voll; Rath stimmt ganz den

Veränderungen bey welche Sie an den Eutwürffeu der

Patenten die den englischen Künstlern zum Behufe ihrer
in St. Gallen zu errichtenden Spinnmaschine ertheilt
werden sollen, gemacht haben. Der Voll;. Rath ladet

Sie demnach ein, die Enlwürffe durch die gewöhnlichen

Unterschriften zu wirklichen Patenten zu erheben.

Die Gemeindskammer von Pampigny, Canl. Leman,
begehrt Bewilligung für Errichtung einer Ziegeihütte.
Wird an die Vollziehung gewiesen.

Escher erhält für 4 Wochen Urlaub.

Am Z l. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, i. Juni.
Präsident: Wyttenbach.

Folgende Botschaft wird verlesen, und an eine bessn-

dere ans den BB. Carrrard Graftnried, und Stockar
bestehende Commißion gewiesen :

B. Gesetzgeber, Der Vollz. Rath flehet sich in den

Fall gesezt, von dem 4ten Artikel des Amnestiegeietzes

vom 23. Horn. i8->: Gebrauch zu machen und Ihnen
beygebogene Petition zweyer jungen Manner Gcdeon

Bmkhard von Basel, und Hauptmann Caspar Zwicki
aus dem Canton Linth, zu überweisen welche sich zur
Emigration und Kriegsdienst gegen chr Vaterland vcrlei»

ten liessen, aüwo sie als Ossicicre angestellt waren.
Beyde dürffen um so eher Hoffnung auf zu erhaltende

Begnadigung nähren, da sie ihren Fehler einschen, zum



Theil al-ch für denselben gebüßt haben und von ihren

gemachten Erfahrungen / für die Zukunft klügeres Betra»

gen zu erwarten ist.

Die beyden Petitionärs gehören auch keineswegs zu

den Hauplanführern jener Ausgewanderten die gegen

ihr Vaterland Intriguen und verderbliche Anschläge

schmiedeten, sondern sie sind vielmehr in die Klasse jener

Jrrgesührlen zu zählen, die zu schwach waren, der Ueber-

redung anderer und der Einwirkung besonderer Zeitum-
stände zu widerstehen.

Da endlich auch die betreffenden Negierungsstatthal-
ter für die beyden Petitionärs günstige Berichte und

Zeugnisse abstatten und der gesetzgcb. Rath durch seine

Botschaft vom 26. May glaubt, der Zeilpunct sey noch

nicht vorhanden, eine allgemeine Amnestie neuerdings

zu erklären, so glaubt der Vollz. Rath, diese Begnadi,
gungsbegchren an Sie B. G. gelangen lassen, und Ih-
neu vorschlagen zu können, die oben benannten Gcdeon

Bnrkhard und Caspar Zwieki, unter den durch das Besitz

von» 28. Horn. 1800 vorgeschriebenen Bedingungen,
der Wohlthat der Amnestie theilhaftig zu machen. Der
Vollz. Rath ladet Sie ein, diesen Gegenstand Ihrer
beförderlichen Berathung zu unterwcrffcn.

Folgendes Schreiben des Rcgieruugsstatthalters des

Cantons Bafel wird verlesen:

B- Gesetzgeber! Sie empfangen beylegend meine

vierte und lezle Rechenschaft über die Einnahme und An-

Wendung derjenigen Unterstützungen, welche ich zur Zeit

der Noth für unsere unglüklichen Mitbürger in den Wald-

stätten fächelte. Mehr als zgooo Fr. baaren Geldes flos-

sen da zur Linderung des unaussprechlichen Elends zu-

sammen. Aber diese Summe ist noch bey weitem der

geringere Theil der Liebesstcuern. Zwey und dreymal

grösser» Werth hatten die Geschenke von Kleidern, Lei-

ncn, Hausgcrälh und Lebensmitteln. Ungerechnet die-

sis alles, ward noch ausserdem von vielen Wohlthätern
aus verschiedenen Cantonen unmittelbare Hülfe dayin

gesandt. Der Himmel lohne die Edeln, welche sich so

u n das Vaterland, um die leidende Menschheit verdient

gemacht.
Ein Ungenannter übersendet dem Rath einige Exem-

place des „ Zurufs an die Schweitzer jedes Standes

und jedes Glaubens. "
Die gestrige Discussion über die Munizipalitäten welche

sieh der Vollziehung des Abgabengesetzes nicht unterziehen

wollen, wird fortgesift. Der Rath erklärt sich gegen den

Grundsatz, der dem Vollz. Rath das Recht die Munizi-
p.chtälcn ab, und neue an ihre Stellen z« setzen, ertheilt.

Er weiset alsdann das Ganze zu Cntwerffung eineS an-
derweitigen Strafgesetzes an die Polizeycomniißw» zurüd.

Die Petitioneneommißion berichtet über folgende Ge»
genstände:

1. Sechszehen Bürger der Gemeinde Niederglatt
lind Nöjchiken Canton Zürich beschweren sich
über den Spruch von fünf Schiedsmännern, welche nach
Maßgad des yten Art. des Gesetzes vom 4. May 1799,
über eine Streitigkeit zwischen ihnen, den Pclenten,
welche ihren Antheil an einer Gemcinallment, die bisda-
hin durch Weidgang beuuzt wurde, zur Anpflanzung de-

gchrten, und den übrigen Antheilhàrn dahin entfchie-
den daß ês für einmal bey dem bisherigen Benutzungs,
recht des Weidgangs dieser Allment ferners verbleiben
soll, bis darüber die nähere Bestimmung des Gesetzes

erscheine.

Die Pctitionscommißion trägt daranfan, diese Peti»
tion an die Vollziehung zu verweisin. Angenommen.

2. Martin Wyder von Luzern, dermalen Bezirks«
richter.zu Hochdorf, beklagt sich über die Gemeinb Mce-
renfchwand woselbst er sich eingcweibet hat, und seit 20
Jahren gesessen ist, daß sie ihm einerseits die constitulio-
nclle Ausübung seines Aktivbürgerrechts, und anderseits
den von simer Frau nach dortige» Statuten ihm juge,
falleuen Antheil an Gemeindg it verweigere.

Die Pctitionencommißion rathet an, den erster« Ge-
genstand der Vollziehung zu überweisen; öder den zwey»
ten hingegen, der als Privatstreitigkeit rwr ben Richter
gehört, nicht einzutreten. Angenommen.

P f yffer erhält für 10 Tage Urlaub.
Manschreitet zu Erneuerung des Bureaux: Mit»

telh 0 lzer wird Präsident, K ruß und Blat t-
manu werden Secretärs, Gschw e nd Saalinspek-
tor; Saussure und Huber werden zu Stim«
zählern ernannt.

Folgende Botschaft wird verlesen den dießjährigkn
Zehnden betreffend) :

B. Gesetzgeber! Ihren Gesitzvorschlag vom 21. May
hat der Vollz. Rath von so grosser Wichtigkeit gefunden,
daß er ihn verschiedenen Ministerien zur Prüffung zu.
sandte, um durch Vereinigung mannigfaltiger Kenntnisse
der Sache sowohl, als der Lage der Republik, Ihnen
desto bestimmter und desto zuverlässiger seine Meinung
darüber sagen zu können. Dieser ungewöhnliche Gang
aber zur Beantwortung Ihrer Gcsitzvorschläge, welchen

nur bringende Sorgsalt für das Wohl der Republik in
dieser wichtigen Sache dem Vollz. Rath zur Pflicht
machte, nöthigt denselben Sie »och umfllägige Vertan-
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gerung des Zeitpunkts in welchem er feine Antwort ein«

senden soltte, zu ersuchen / und er zweifelt nicht, daß Sie
ihren endlichen Beschluß bisdahin verschieben.

Der Rath beschließt, am Freyrag die zweyte Vera-
thung über diesen Gesetzoorschlag zu eröffnen, und giebt

davon dem Voltz. Rath Nachricht.

Gesetzgebender Rath, 2. Juni.
Präsident: M i ttè l h o lze r.

Die Finanj-Commissivn räth zu folgender Botschaft

«n den Voll;. Rath, welcher angenommen wird.
B. Voll;. Räthe! Die Gemeinde Bossonens, Distr.

Lhatel St. Denis, Canton Fryburg, hat dem gesetzge-

b/nden Rath angeschlossene/auf fernere Beziehung einer

für den Abgang des Weidrechls festgestzlen Finanz ab-

zweckende/ imt zweyen Beylagen begleitete Petition
eingesendet.

Bevor aber der gesetzgebende Rath etwas über diesen

Gegenstand verfügen kann, findet er nöthig/ die altfàli-
gen Weigerungsgründe derjenigen Burger zu kennen/

welche in dem Fall fich befinden möchten, diesen Weid-

gangspfenning entrichten zu müssen.

Sie B Dotlz. R. werden demnach eingeladen/ den-

selben die Petition der Gemeinde Bossonens mittheilen,
und sie zur Eingabe ihrer Berichte und altfäligen Wei-
gerungsgründe auffordern zu lassen, da dann der ge-

setzzebende Rath sämtliche Schriften zurük-erwartet.
Die gleiche Commission räth zu folgender Botschaft

an den Voll;. Rath, welche angenommen wird.
B-Vollz Räthe! In beygehender Petition befchwe-.

ren sich die Gemeindsbürger (copmxiísrà«) von Cor-
celles, Distr. Peterlmgcn C. Fryburg, über ihre Mit-
dürger und Mitantheilhaber von Pelerlingen über man-
cherley Uebervortheilungen und schliessen auf eine Thei-

jung ihrer gemeinsam besitzenden Gemeingüter, jedoch

blos dahin, daß jedem Ort, nicht aber jedem Antheil-
Haber, sein Antheil angewiesen werde. — Obschon

nun die Petenlen ihre Bittschrift der Gemenidskammer

von Petcrimgen abschriftlich mitgetheilt und sie zu Ein-
gäbe ihrer Beantwortung aufgefordert haben, so hat
doch dieselbe sich gegen ihre Gegner in nichts einlassen

wollen. Wenn aber der gefetzgebende Rath über dieses

Svnderungsbegchren der dortigen Gemcmdsgüler ent-

scheiden soll; so ist erfoderlich, daß von Seite Peter-

lingen darauf geantwortet und eine Gegenvorstellung

eingereicht werde. — Mir Zusendung dieser Bitte und

deren z Beylagen werden Sie B. Voll;. R. demnach

àgclà'n, diese Mittheilung und Berichlmrzichung zu

veranstalten, und sodann die sämtlichen Schriften dem

gesetzgebenden Rath wieder zukommen zu lassen.

Die gleiche Commission erstattet über den hier zu-
nächst folgenden Antrag eines Mitgliedes, den nach-
folgenden Bericht, der für z Tage auf den Ccmzkytisch
gelegt wird.

B. Gesetzgeber! Der Zeilpuykt sey ferne oder, wie
wir es alle wünschen, nahe, wo die itzlge provisorische
Regierung abtrcttcn wird, um einer bleibenden P'laz
zu machen. So liegen derselben, so viel es von ihr ab-
hängt, noch folgende Haupipßichtcn gegen die Nation
in dem nächstmöglichen Zeitpunkt zu erfüllen ob.

1. Die Bewirtung und 'öffentliche Bekanntmachung
der Slaatsrcchnungcn in allen ihren Hauptzweigcu/
aus deren Resultaten ein rfeils die für unsere innern
fortdauernden Bedürfnisse, und anderseits die für unsere
zufälligen äussern Verhältnisse seit drey Iahren v.rwen-
deren Summe steh zu Iedermaus Kunde ergeben.

2. Eine, so weil die Spuren reichen, genaue Re«

Vision aller bisherigen Einnahmen und Ausgaben von
dem Finanzministerium an bis auf den untersten Ein-
uchmer, um entweder die Schuldigen, wenn derm
wider Verhoffen wären, zur Verantwortung zu ziehen,
oder aber die Nation von dem stets lauter werdenden
Wahn der Veruntreuungen der öffentlichen Gelder zu
üöerführen.

;. Verstehet sich unbeschadet ihrer Thätigkeit und
Fähigkeit, die Bureaux aller von der Nation bezahlter
Behörden von dem Ersten bis zum Lezten so einfach
und unkost'plelig als möglich einzurichten.

4. Ein Comptabtliläls System ausfindig zu machen,
das die Ehre der öffentlichen AdministralionsbeiMdm
selbst vor dem Verdacht der Veruntreuung sichere.

Zu Erreichung dieser vier Zwecke erfordert es einer,
stits wenige im Administrations- und Rechnungsfach
erfahrne Männer, die auf einige Monate dem Vater,
land ihr Talent zu leihen bereit seyen, und anderseits
einige rechtschaffene, entschlossene Magist-atspersonen,
die mit der erforderlichen Authorisation versehen, alle
aus Vorsaz oder Trägheit aufsivssenden Schwierigkeiten
Heden, und ohne Schein treffe es wo oder wen es wolle,
die Resultate dieser Arbeiten der Regierung barstellen,

B. Gesetzgeber! Die Lcztern müssen wir unter uns
selbst suchen ; wenn wir diese, wie ich hoff?/ mit allg?,
meinem Beyfall werden gefunden haben, so werden sich

die Erstem, verlasset Euch darauf, von selbst aubierm«

Dieser Voraussetzung zufolge trage ich daraus au:
Erstlich, daß die Fiuanzcommisstvu dem gesetzg. Rath
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eine Wahl von 4 Gliedern ans ihrer und unserer Mitte
vorschlage, und bann der gesetzgebende Rath durch das

geheime Scruttnmm eine ansserordenrllcheUutersnchunzö»

u.'.b Enparmß-Commission von » Gliedern wähle, der,

unter cuistweiliger Dispensation von allen andern Cow-

Missionen, die Aktivirnng der Staatsrechnungen, die

VcranKaltiMg der Revision aller bisherigen Einnahmen

und Ausgaben, der Generalberichr über den Zustand

und Einrichtung der Bureaux, und die AufA.llung eines

ReÄ'.inngöshstems für alle öffentlichen Vcrwaliungsde-

Horden aufgetragen werde.

Da di-ses Angelegenheiten sind, die wir, selbst ohne

Riiksicht auf die verschiedenen Vorschriften unserer- durch-

löcherten Constitution, anders nicht als mil Hilft unseres

von be 1 gleichen gemeinnützigen Absichle» belebten Voll-

jî.hungsralhs unternehmen können und sollen, so trage

ich daraus an: Zweytens, daß dem Vollz. Rath durch

cine Botschaft von der Ntedcrfttzung dieser Commission

Nachricht ertheilt, und derselbe ring.laden werde, einer-

ftits zu Complerirrmg dieser Commission, »ach Belieben

aus seiner Mitte oder aus der Zahl der helvetischen Bür-

ger, ein onttesMitglied zu ernennen; und anderseits diese

Commission in allen ihren vorhabende» Arbeit, zu deren

schleunigem Fortgang und Gelingen Mit seiner ganzen

Kraft und Ansehe» zu unterstützen.

B- Gesetzgeber! Diese Motion ist ein auffallender Ge-

danke von mir, den ich, ohne ihn irgend jemand milge.

theilt zu haben, unmittelbar Ihnen selbst in seinem Un-

werth zur Prüfung vorlege, in der Hoffnung, daß er über

Gegenstände, die nicht länger zu vertagen sind, in ihrer

Mute zweckmässigere Vorschläge erwecken werde.

Ein Volk, das leidet, ist argwöhnisch, und bereit jeder

Vcrlämndung gegen diejenigen, die ihm ungewohnte Ab-

gaben auflegen, Glauben bcyzumeffe»; noch steht es

nicht in unsrer Macht, den Druk zu erleichtern, wohl

aber das Volk zu überzeugen, daß blos in einem unver-

weiblichen Verhängniß und keineswegs in einem Mangel

von Treue und Oekonomie der Regierung und ihrer

amtete», die Quelle seiner Uebel zu suchen feve.— Dieß

ist der Beweggrund meiner Anträge.

Die ehemalige, durch Eintracht mehrerer Iahrhun-
dcrtc, selbst ihren mächtigen Nachbarn Achtung gedie.

tende Eidgenossenschaft stellt uns das belehrende Beyspiel

auf, daß auch blos zufälligeimberechnele Constitutioucn

gedeihen, Wohlstand verbreiten und lange dauern können,

wenn sie durch eine treue und kluge Verwaltung der öf-

ftnclichen Gftder garantirr sind; — so wie hingegen,

ohne dieß, keine Regierung sich Achtung und Zutrauen

erwerben kann, «nd selbst eins wohlaMudlrte Eonstitn«

lion eine blosse Seifenblase ist, tft bald zerplazt, und

nichts als einen Flecken von ihrem momentanen Daseyn
zurükläßt, wie es die tägliche Erfahrung beweist. Dieß
veranlasset mich vorzüglich auf meinen Antrag s. Nro. 4.
für das Künftige zu insisticen, wenn Sie je gegen meine

Erwartung über das Vergangene weggehen sollten.

Das Mittel, so ich zu diesen Zwecken vorgeschlageil

habe, stelle ich gänzlich Ihrer Weisheit anheim.

Um stark, schnell, einstimmig und ohne fremden
Einfluß zu handeln, erfordert es nur wenige Männer;
darum schlösse ich nur auf eine Commission von dreyen,
in der Voraussetzung, daß diesen die Vollmacht ertheilt
werde, selbst nach eigenem freyem Belieben die nöthigen
Gehülfen zu wählen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Geschichte des veränderten SchiksalS

und kriegerischen Auftritten, wel»
che den alten Canton G la rus vom
Jahr 1798 bis » 8 c> i betraf fcn. Her.
ausgegedcn von P fr. M. F r e n l e r.
G e d r u k t ; u h a b cn i n der B u ch d r u k«

kcr e y z u Gla rus. 8. » Lc>o. S. 48.

» Dem itzo lebenden Glarner zur treuen Lehre und
Warnung, dem Nachkömmling zu einem unanslöschli'
chen Denkmal der wichtigen, mit vielen Leiden begleite«

ten Slaatsveränderurig " — ließ der Vf. dieß Werkgen
drucken, das eine nicht ganz unbrauchbare, aber doch

etwas magere und trockene Chcom.k der Kri'egsereignisse ^

enthält. Am Ende findet sich das Verzeichnis der Tod«

ten (ihrer sind 90) und der Verwundeten (deren sind

;6) aus dem Canton Glarus in den verschiedenen Ge-
fechten von »798 bis iZoo.

D r u k f e h l e r.
In den Bevölkerungstabellen St. ;L<>. S. -71 und

272 ist zu lesen:

Bezirk R 0 rschach 7,072 statt 7-062.
Summa des Cantons Appenzell »47,78?, statt

!47>79t.
Bezirk Lausanne 12,629, statt i;-62,.

j Bezirk Mendrisio 9,47?, statt 4,s?s.
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